
Josef Kohler als Mensch und Gelehrter. 

(Vortrag gehatten hu Verein der 
Freunde der kön. ung. Franz-Josefs- 
UniversÁt5t in Szeged am 13. Novem-
ber 1924. von Dr. Artur Meszlény, 
Oberlandesgerichtsra:t a. D:, Universi- 
t5 ,tsdozernt, Rechtsanwalt in Budauesf.) 

Als hütte es sich gestern ereignet. Und doch ist gut ein 
viertel Jahrhundert ins Land gegangeri, seft ich als frisch-
gebackener Dr. Jur. im Flur der Universitüt Berlin vor den 
Auditorium Maximum Aufstellung nalrm, urn ein abgerissenes 
Wort von dery Lipper] des grossen Einsamen der Deutschen 
Rechtswissenschaft zu erhaschen. Es waren feierliche, unver-
gessliche Augenblicke, die erste grosse Sensation meiner Stu-
dienreise, die-ich damals mit einem Staatsstipendium von sage 
tausend Kronen in der Tasche eben angetreten hatte. Endlich 
ersclieint er auf dem Katheder, schÜttelt die struppige Mdhne, 
deren Ebenholzglanz die ersten Silberstrihne noch eben tinter-
drückt und in deren Umrahmung mit unglaublich.er Wucht 'day 
Feuer der rastlosen, unaugesetzt fieberhaft suchenden., bis ans 
Herz dringenden Augen lodert. Die ersten, in badischer Mundart 
gesprochenen Sdtze verstehe ich nur undeutlich. Überhaupt. 
sind die Ausserlichkeiten seines Vortrags welt davoir entfernt 
hinzureissen. Keine Spur von Rhetorik oder nur dem Wunsch, 
Eindruck zu machen. Er diktiert fast, wie die meisten deutschen 
Professoren, damit das Kollegienheft ja keine Lücke aufweist. 
Schlügt er mal im Eifer ein lebhafteres_ Tempo an, so gemahnt 
lhn das unausbleibliche Scharren bald zu Selbstbeherrschung. 
Doch. ehie Handbewegung, und die Bleistifte halton still, und 
die ersten Bankreihen horchen auf. „Seben Sie, meine Herren, 
die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Kulturent- 
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'vicklung, die sick zwar nicht in einheitlicher and ungestörter 
Folge, sondern urn den Preis bitterer and blutiger Enttüuschun-
gen, aber am Ende doch in der Richtung des Fortschritts and 
der Höherentwicklung abspielt. Die Wahrheit wird hundertmal 
ans Kreuz geschlagen, urn immer wieder aufzuerstehen. So 
wird die Kultur zum Ziel and gleichzeitig zum geistigen. Unter-
pfand jeglichen wirklichen Strebens der Völker: die Idee, die 
sich in der Geschichte_ des Menschen verwirklicht, ist die 
schrittweise Erlangung der llerrschaft über die Welt mittels 
des Wissens, des künstlerischen Schaffens and der Technik. 
Was durch diese dreifache Tütigkeit des Menschen hervor-
gebracht wird, sind die Kulturwerte, and neben diesen primüren 
Werten erscheinen Moral and Recht bloss als sekundüre Kultur-
werte, nicht etwa vermöge ihrer geringeren Wichtigkeit oder 
Bedeutung, sondern deshalb, well ihre Entwicklung and Ver-
vollkommnung wesentlich abhüngig ist von jenen primüren 
Kulturwerten. Denn sollte eine moralisch noch so hochsteher!de 
and juristisch noch so vollkommen organisierte Nation unter-
gehen, ohne in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Technik 
Bleibendes hervorgebracht zu haben, so hütte sie den Fort-
schritt der Welt kaum gefördert; wührend sobald in ihrem 
Schosse die primüren Kulturwerte emporblühten oder über-
kommene Werte erhalten blieben, butte sie Bedeutendes geleis-
tet, auch wenn sie auf dem Gebiete von Moral and Recht sich 
nicht hervorgetan hütte". 

. Nach Jahr and Tag, als ich mir schon ein Urteil über Josef 
Kohlers wissenschaftliche lndividualitüt and Stellung in der 
Entwicklung unserer Wissenschaft zutraute, dachte ich oft an 
den inneren Sturm zurück, den diese Worte in mir entfessel-
ten. Wie? 1st nicht die Herrschaft von Sittlichkeit and Recht 
das Höchste, was ein Adept der Rechtswissenschaft als erstre-
benswert zu bezeichnen .hat? Kann es eine wahre Kultur ge-
ben, die nicht Alles den ethischen Geboten unterordnet? 1 -ieute 
freilich ist es •mir hingst klar, weshalb der unermüdliche For-. 
scher der letzten Geheimnisse des grossen Pan sich von der 
I-terrschaft einer örtlich and zeitlich gegebenen, zufiilligen 
Sitten- and Rechtsordnung unabhüngig stellen rnusste, weshalb 
der Beherrscher eines so immensen .Stoffes der Rechtsver-
gleichung and Rechtsentwicklungsgeschichte Vieles, was der 
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Dúrchschnittsmensch als' ehernén und ewigén -  Schatz absolutes 
Moral und Rechtsregel verehrt, in. seiner engen •Begrenztheit 
erkennt und dánach wertet. Ich wurde vertraut mit der telep- 
logischen Weltanschauung .  des Neóhegelianismus und wurde 
gewahr, worin Kohler seinem grosser Meister Hegel Gefolg-
schaft leistet und worin er von ihm abfállt. Lch'merkte mir, dass 
er sich das System der dreitaktigen Entwicklung nicht aneignet, 
sondern die Quelle der Hindernisse des Kulturfortschritts teils 
in der alogischen Natur, teils im _ Menschen selbst, in seinen 
Leidenschaften, seiner Unwissenheit sucht und in der Weltge- 
schichte den Fórtg.ang jenes unausgesetzten Kampfes . erblickt, 
den die logische Idee mit diesen widerstrebenden alogischen 
Elémenten f_ührt. -So ist auch jenér tragische •seelische Zusam 
'inenbruch, der ihm am Ende den Tod brachte, verstündlich . : 
mit der ganzen. Glut seines heissen Temparaments erhoffte und 
erwünschte er Deutschlands Sieg im fürchterlichen Völkerrin-
gen, von dern 'er einen •neuen, máchtigen, alles• Bisherige über-
treffenden kulturellen, geistigen und wirtschaftlichen Auf-
schwung .der ganzen Welt und an Ihrer Spitze Deutschlands 
erwartete. Das Vortwort zum Britten Band seines Lehrbuchs 
des büngérlichen Rechts datiert er vom 10. Oktober 1914, „am 
Tage der Erobérung Antwerpens" und béendet er _mit folgen- 
den Worten : „Eben wo ich abschliesse, ist die Festung der Fes-
tungen gefallen und die Siegesglocken Deutschlands klingen 
verheissungsvoll durch die Lande. Wir wissen, dáss die 
deutsche Kultur bleibt und zur weltbeherrschenden . Macht 
wird": Als Alles anders kam,•-als der• Spur des ••verlorenen Krie-
g-es Entzweiungen, Revolution, eine vandalische Zerstörung 
all-er Kulturwerte, Trauer und Verzweiflung folgten und sein 
Seherblick -auch in der Zukunft nur Schmach und Verwüstung 
zu entdecken vermochte, erschlaffte sein Lebensnerv, Brach 
'der mit seinen 70' Jahren noch kraftstrotzende Riese unver-
sehens zu einem schwachen Greis zusammen 'und fand in weni- 
gen kurzen Monaten den Tod am 3. August 1919. Der Hegel'sche 
.Optimismus, das Bekenntnis: alles, was ist, ist vernünftig, alles,. 
was vernünftig ist,ist ;  — wurde •unter den Eindrücken seft dern 

.Herbst 1918. an sick selbst irre. 
Soil nun versúcht werdeh, Kóhler's wissenschaftliche Be-

deutung und das,- was in ihm cselre perennürs, auf einen gemein- 
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- samen Nenner zu.bringeii, só muss ich dies mit dem Wort aus-
drücken : Universalititt. Urriversalitüt in der Zwecksetzung, Uni-

. versalitüt in den angew:endeten Mitteln und Methoden. Univer-
salitdt in der suverdnen Verachtung menschlicher Vorurteile 
und menschlicher Kleinlichkeiten, Universalitdt in der fast 
mürchenhaften Weite der Grenzen des Wissens. Sein erstes, 
wirkliche Sensation hervorgerufenes grösseres Werk, auf wel-
shes ich noch zurückkomme, „Shakespeare vor dem Forum der 
Jurisprudenz", enthült fünferlei alphabetische Register: L ju-
ristisches Realregister, 2. juristisch-historisches Quellenregis-
ter, 3. üsthetisch-philosophisches Realregister, 4. üsthetisch-
-philosophisches •Quellenregister, 5. Ortsregister zu den Urkun-
den. Unter den álten Philosophen, mit welchen sich sein Lehr-
buch der Rechtsphilosophie auseinandersetzt, nehmen einen 
gleich hervorragenden Platz ein : der Inder Badarayana, der 
Chinese Laotse, der Grieche Herakleitos und each ihm 
natürlich Plato und Airstoteles, die Araber Avicenna 
und Averroes (alias: lbn Roschd), die Scholastiker von 
Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin und Dante 
bis Aeneas Sylvius (Papst- Pius IL);  mit Vorliebe be-
ruft er sich auf die spanische Naturrechtsschule, beson-
ders auf Suarez, vom .17. Jahrhundert an auf die Italiener (Vice, 
Genovesi, Filangieri, Rornagnosi); er befindet sich im stetigen 
Kampfe mit der Vernunftrechtsschule ebenso, wie mit der his-
torischen, mit Jhering ebenso, wie mit den englischen Utilita-
riern (Bentham, Spencer) und mit dem Marxismus. Die sprach-
lichen Schwierigkeiten überwindet sein erstawnliches linguis-
tisches Talent, die Grenzen der Staffbeherrschung sein. un-
glaubliches Gedüchtnis, die physischen Mühen des Schaffens 
seine übermenschliche Arbeitskraft und fieberhafte Schaffens-
lust. Jahrzehnte hindurch gönnt er sich tdglich kaum mehr als 
vier Stunden Schlaf und arbeitet kaum weniger als seclizehn 
Stunden. Es gab Tage, an denen er an der Universitüt sechs Vor-
tragsstunden hatte. Die Pausen zwischen je einer Stunde ver -
brachte er im nahen Kaffee Bauer, wo für ihn im fIintergrunde 
stets ein Tisch bereit stand, mit Büchern, • Schriften, Schreib-
zeug. Ein Teil seiner Gedichte und Kompositionen eststand irn 
Kaffeehauslarm. Andere . wdhrend eines Spaziergangs, eines 
Autoausflugs, im E.isenbahnzug. Er übersetzte in meisterhafter 
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Weise den ganzen von ihm so vergötterten Dante, die Sonette 
Petrarca's, Richard II. and Macbeth (letzteres im unveröffent-
lichten Nachlass) von Shakespeare. Fr- versuchte sich auf dem 
Gebiet des Dramas and des Romans. Seine Verehrung für Wag-
ner (Parsifal!) ist ein ebenso schlagender Beweis seiner Lieb° 
and Verstündnisses für Musik, als die ansehnliche Zahl seiner 
Kompositionen. 

Von einem Manne solchen Korizontes war zu erwarten, 
dass er auch auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft von der 
Vielseitigkeit seines Geistes Zeugnis_ablegt. Seine erste grosse 
wissenschaftliche Tat war die Begründung der deutschen Pa-
tentrechtsw!issenschaft. Kier setzte jener gewaltige Kreis sei- 
ner Forschungen an, : die sick. spüter zu einem Handbuch des 
Patentrechts verdichteten uiid die ihn endlich. zum Ausbau des 
gesamten Systems des Persönlichkeitsrechts führten. Dieser 
Spur falgend schuf er seine berühmten Abhandlungen urheber-
rechtlichen lnhalts, sein. Kunstwerkrecht, sein -Markenrecht, 
sein Warenzeichenrecht and endlich sein Recht des unlauteren 
Wettbewerbs. Auf dem Gebiet des Zivilprozesses war eine . 
Monographie aus dem Jahre 1888 bahnbrechend, die den cha- 
raktéristischen Titel führte „Der Prozess als Rechtsverhültnis. 
Prolegomena zu einem System des Zivilprozesses". Dieses 
Werk war von unleugbarem .Einfiuss auf eine der her-
vorragendsten modernen Kodifikationen, auf die •von Franz 
Klein verfasste österreichische Zivilprozessordnung. Mit po-
lemischer Schürfe zeichnet diesel Werk in wenigen müchtigen 
Zügen die Theorie des Prozesses, welche in ihren Einzelheiten 
in einem spüter niederzulegenden System ausgebaut werden 
sollte. Es kam leider nicht dazu, doch veröffentlichte der -  Ver-
fasser zweimal seine zahireichen zivilprozessualen Abhandlun-
gen and schrieb ein Handbuch and einen Leitfaden des Kon-
kursrechts. Auf- dem Gebiet des Strafrechts veranschaulicht 
eine kleine Studie über das *Wesen der Strafe, ebenfalls. aus 
1888, der Úniversitüt Bologna als Jubilüumsschrift gewidmet, 
ant lebhaftesten - die -  seelische Eigeiiart des jungen Kohler. Ein 
zweites., höchst verdienstvolles kriminalistisches Werk ist das 
191 . 7 erschienene Internationale Strafrecht, welches mit glück-
lichém tariff • dem reichen. Born des Strafrechts eben jene Ma-
terie entnimmt, die ihm vermöge seiner 'übrigen - Studio]: am 
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l\?üchsten gelegen hatte. Auf dem Gebiet des Völkerrechts ver- 
danken wir ihm eine interessante Schöpfung in den „Grundla- 
gen des Vólkerrechts" (1918), in denen der bis 1914 unentwegte 
Pazifist unter dem Druck der kriegerischen Erfahrungen seine 
alten Ideale schlankwegs verleugnet. Die Art, wie sich diese 
Wandlung vollzog, widerspiegelt sich genau in den Spalten der 
von ihm redigierten Zeitschrift für Völkerrecht und in der Pole- 
mik, die am Ende zwischen ihm und  seinem Mitredakteur. Prof. 
Wehberg zu einem endgültigen Bruch führte. Auf .dem Gebiete 
des bürgerlichen Rechts kündet eine fast endlose Reihe wert- 
voller Monographien sein Wirken, welches er dann in seinem 
grossen, leider unvollendet gebliebenen Lehrbuch des bürger- 
lichen Rechts zusammenfasste. i ) Vier Bünde reiften zum Druck, 
der fünfte, das Erbrecht enthaltend, blieb im Manuskript be- 
gonnen zurück. Auf Grund seiner rechtsvergleichenden Studie n  
kann er füglich als Begründer der. vergleichenden Rechtswis- 
senschaft angesprochen werden. Wohl gab es auch vor ihm 
Forscher, die die Rechtseinrichtungen exotischer und primitiver 
Völker zum Gegenstand Hirer  Untersuchung machten: einen 
Laveleye, einen Post, éinen Maine, doch war es Kohler,' der 
der Entwicklungslehre des Rechts, .aufgebaut auf dem Prinzip 
der Rechtvergleichung, den Charakter einer selbstdndigen Wis- 
senschaft verlieh. Und als er von seinem ersten Katheder aus 
Würzburg 1888 den Ruf nach Berlin erhielt, wurde für ihn 
gleichsam als Anerkennung dieser wissenschaftlichen Tat. der 
Lehrstuhl. „für vergleichende Rechtswissenschaft und Zivilpro- 
7,ess" geschaffen. Die Krone aher setzte dem gigantischen. Le- 
benswerk seine rechtsphilosophische Wirksamkeit auf, der wir 
zuerst die „Einführung in die Rechtswissenschaft", sodann de n  
rechtsphilosophischen Teil in Koltzendorffs „Encyclopaedie der 
Rechtswissenschaft" („Rechtsphilosophie und Universalrechts- 
geschichte"), endlich aber das Lehrbuch der Rechtsphiloso- 
phie verdanken. Die dritte Ausgabe dieses grossen Werks 'er- 
schien bereits nach Kohlers -Tode und wurde von seinem Sohne, 
dem Berliner Landgerichtsdirektor Dr. Arthur Kohler heraus- 
gegeben. Bezeichnenderweise hebt das Vorwort des Letzteren 
mit den Worten an: „Mein unvergesslicher Vater schrieb keine 

1) Vgl. über die ersten drei Bdnde meine Rezension im Archly für 
Bürg, R., Bd. 42. 	 . 
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neuen •Auflagen, sondern neue Bücher". Bis ein Werk neu auf- 
gelegt werden sollte, waren dem unermi.idlichen.. Geist so viele 
neue Gedanken ersprossen, so viel neues Material aufgefallen, 
dass dasselbe völlig neu geschrieben werden musste. 

Mit dem ungarischen Recht und der ungarischen Juristen- 
welt hielt Kohler besonders rege Fühlung. I)ie ungarische 
Rechtsgeschichte kannte er von Grund auf. in seinem Shakes-
peare erinnert ei sich. des alten ungarischen Rechts als eines 
solchen, - das, gleich den germanischen Rechten, den Schirld- 
ner seiner Freiheit beraubt, indem es den Glüubiger e: - - 
rndchtigt, ihn bei Wasser und Brot in seiner Privathaft zu be- 
halten, immerhin mit jenen Milderúngen, die auch in den germa- 
nischen Réchten dem Schuldner nach und nach gewühr t wer- 
den. Er beruft sich" auf dás Quadripartitum, Teil IV. Kapitel 53, 
wonach der Schuldner befreit wird, wenn er schwört, ein Drit- 
tel seines Wochenerwerbs für die Tilgung der Schuld aufzu- 
wenden. Er bezieht sich auf das Dekret VI. des Königs Matthias 
(Art. 29. 5. 6.) : „Cui quidem reo, si facultates ad satisfaciendum 
non_sufficient; imprimis res, quas habuerit, dentur, et aestimen- 
tur creditori ; et tandem caput quoque illius tradatur in manibus 
dicti, creditoris", ferner auf das Dekret des Königs Wladislau.s 
vom Jahre 1492 (Art. 92.), betitelt: „Manifestus debitor, vulgo: 
szembe-való adós; utique detineri potest", wonach: „Si quis 
autem causabitur; sibi aliquem debitorem fore manifestum, hoc 
'est, si debitor fuerit apertus et manifestus, qui debitum hujus- 
modi non negat, quique vulgari, et matel'no. serrnone, Szembe-
yak')  adós, nuncupatur; talis etiam debitor detineri, et ex parte 
ejusdem, juxta regni consuetudinem, judicium fieri valeat". Im 
Lehrbuch der Rechtsphilosophie behandelt Kohler, im Anschluss 
an die- Erörterung der Frage, wie die Völker sich gegen die 
Gefahren der I-ierrschaft eines unw'ürdigen Königs zu wehren 
versuchten, treffend das jus resistendi der ungarischen Golde-. 
nen Bulle. In der Rheinischen Zeitschrift für Zivilrecht u. Zivil- 
prozess (Bd. 8. S. 16-28.) erschien 1916 ein Aufsatz „Zum 

-ungarischen Zivilgesetzentwurf". Mehrere hervorragende un- 
garische Werke- können. sich einer Besprechung aus Kohlers 
Feder rühmen. So Ti.mon's Ung. Verfassungs- u. Rechtsge-
s.chichte (Zschr. für vergl. RW. Bd., 19. S. 441. f.) und Ferdi- 
nand3;'s Staats- u. Verwaltungsrecht (Zschr. für Völkerrecht 
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Bd. 4. S. 280.). Es könnten noch rnehr Anknüpfungen an das un- 
garische Recht angeführt werden, deren Gründlichkeit jedem 
I;eimischen Forscher zur Ehre gereichen würde. Der Zufall ver- 
schaffte mir Einblick in die Methode, wie Kohler seine Auf-
schlüsse über entfernte Rechte sammelte. Ofters erhielt ich 
I3riefe von ihm mit dem Ersuchen, mich über die ilichtigkcit 
einer das ungarische Recht betreffenden Angabe zu üusserit. 
Mit den Jahren schuf er sich ein gauzes, gut organisiertes Netz 
aktiver und gewesener Schuler, welches die gesamte Welt um- 
spannte und tinter seiner genialen Führung eine unschatzbare 
Fiille rechtsvergleichenden Materials zusammentrug. 

Unser Land konnte übrigens Kohler auch persönlich als 
Gast feiern, als er anfangs 1913 im Ungarischen Juristenverein 
zwei aufeinanderfolgende Vortrdge hielt, einen unter dem Titel: 
„Die Ehe als Kulturerscheinung", den andern betitelt: „Bemer-
kungen zur ungarischen Zivilprozessordnung". Im Letzteren 
zollt er dem monumentalen Gesetzgebungswerk Alexander 
Plósz' die vollste Anerkennung -und bezeichnet es als das ent- 
wickeltste stimtlicher moderner Zivilprozessrechte. Nebel" der 
Fülle Lobes hielt er .aber auch mit kritischen Bemerkungen nicht 
zurück, die sich seither in der praktischen Anwend.ung nur zu 
oft bewührt haben. 2 ) 

Für die Art, wie dieser rastlose Geist die Rechtsprobleme 
erspüht und zur Reife bringt, ist vielleicht am bezeichnendsten 
die Entdeckung und Entwicklung des Prinzips des Chikanever-
hots, wie dieses in Kohlers bereits erwdhnter Shakespeare- 
Monographie zutage tritt. Ich hatte Gelegenheit, mich hierüber 
in einer letzten Nummer des Tagblattes „Szeged" im Rahmen 
eines Feuilletons .auszusprechen. Hier sei demnach nur kurz 
darauf verwiesen, dass §. 226. BOB. sicherlich nie oder nicht 
in der •vorhandenen Form entstanden ware, wenn Kohler die 
Anregwng hiezu in seinem Shakespeare nicht gegeben hütte. 
Das Prinzip wurde auch von der ungarischen - Gerichtsübung 
ausdrücklich anerkannt. Die kön. Kurie erkldrt in einem Urteil 
vom 15. Dezember 1909, Zahl V. P. 641. (Grill'sche Sammlung 
der Erkenntnisse Bd. XVII. Nr. 387.) „Derjenige, der von seinem 

2 ) Der Vortrag erschien deutsch minter dem Titel „Alexander Plósz 
und die Oitizialmáx•iüie im ungarischen Zivilprozesse" (Rhein. Zschr. Bd, 6. 
S. 1-33.). 
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Rechte Gebrauch • macht, haftet für einen hieraus entstandenen 
Schaden nicht, solange er von seinem - Rechte innerhalb der 
rechtlichen Grenzen Gebrauch macht. Doch das Gesetz kann 
Denjenigen, der sein Recht offenbar nur gebraucht, um_ Andere 
zu schüdigen und sich unberechtigter Weise einen Vermögens- 
vorteil zu erwerben, nicht schützen". Freilich nimmt der letzte 
Zusatz dem Spruch einigermassen seine klassische Grrndsütz- 
lichkeit. Doch erhellt aus dem vorhergehenden Text zur Ge= 
.lrüge, dass der unberechtigte Erwerb eines Vermögensvorteils 
offenbar bloss als Folge der formellen Rechtsausi.ibung gedacht 
ist und nicht eine weitere, selbstündige Voraussetzung der An-
wendung des Chikaneverbots bildet, dass also die Geltung des 
Letzteren nicht etwa eingeschrünkt werden wollte. Trotz aller 
Achtung also. vor dem Satz: pacta swlt servanda, steht auch 
.r.lnser Recht auf dem Standpunkt, dass ein sogenarnnter Shylock- 
Vertrag nichtig ist. Bekanntlich war es kein Geringerer als.Jhe- 
ring, der•Porcia's juristische Leistung als elende Quacksalberei • 
verwarf, und kein Geringerer als Kohler, der -demgegenüber 
geltend machte einerseits, dass die Kritik eines Rechtssatzes 
"Leit und Ort seiner Anwendung nie ausser Acht lassen. dül=fe, 
rrach damaliger Auffassung aber die Verhaftung der Persor, des 
Schuldners eln durchaus gangbarer und• verbreiteter Rechtsge-
danke war; andererseits, dass bei aller Beachtung des Grund- 
satzes, wónach ein vom Recht gewollter Erfolg auch die Beja- 
hung der hiezu unumgünglichen Mitteln in sich schliesst und 
ein allzuwilliges- Eingehen auf die inneren Motive der Rechts-
ausübung unvermeidlich zur Anarchic führt, der Richter. doch 
wohl. daran handelt, wenn er dort, wo ein offenbarer Miss- o 
brauch des Rechts vorliegt, mittels einer noch so lusserlichen, 
formalrechtlichen, juristisch wertlosen Begründung die Rechts- 
hilfe verweigert. Die Rechtsanwendung is-t eben kein logisches 
1-iandwerk, sie ist eine Kunst, und die Rechtssütze sind jene Sub- 
stanz, deren sich der- Künstler bedient. Kein Zufall, dass auch 
Porcia bemüht ist, alle Hebei in Bewegung zu setzen, urn den 
Juden zu einer billigeren Haltung zu bewegen, und dass sie 
erst zu ihrem Kniff greift, nachdem sie merkt, dass er hartnackig 
bei seinem Schein verharrt. Ehe _ die Gerechtigkeit geopfert. 
wird., falle lieber das Recht; doch gesch.ehe dies nicht mit 
einer leichten Gebürde der Oberflüchlichkeit, sondern erst nach 
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hartem Ringen mit sich selbst and Mach gewissentrafter Über-
windung der Gegengründe, die für eine logisch - einwandTreie 
Auslegung des Rechtssatze kdmpfen. Als Evolutionist von 
reinstem Wasser kann Kohler einer gewissen Freiheit in der 
Rechtsanwendung nicht entraten, demo darin findet er das Un-
terpfand der Entwicklungsfdhigkeit, die Sicherung. gegen eine 
Verknöcherung des Rechts. Er hólt sick aber auch die Über-
treibungen der Freirechtsschule mit voller Entschiedenheit 'vom 
Leibe, ja bleibt so sehr konservativ, dass er sich grundsdtzlich 
-gegen eine Begrenzung der .Rechtsausübung aus moralischen 
Gründen ausspricht and zwar aus moralischer Anschauung, die 
für das moralische Handeln Freiheit des Handelns als wesent-
lich erachtet. Eine juristische Einschrdnkung der Rechtsaus-
übung wegen ethischer Verwerflichkeit der Motive ist also 
ethisch wertlos, weil zwangsweise herbeigeführt, juristisch be-
denklich, Weil es dem subjektiven Recht seine Spann- and 
Schlagkraft ldhmt. 

Und dieser unermüdliche • Streiter, jeder Zoli Tatendrang 
and Arbeitswille, dieser kritisch-philosophierende Geist, be-
wahrte in seinem innersten Wesen bis ans Ende die kindliche 
Naivetdt des Lyrikers, die Unberührtheit and Urwüchsickeit des 
Kindes. Keinem philosophischen System, keiner juristischen 
Konstruktion zuliebe weicht er je ab von der geraden Linie 
der Fragestellung ebenso wie von der Unmittelbarkéit ihrer 
Beantwortúng. Doch impulsiv and oft schonungslos kanzelt er 
eine gegenteilige Meinung ab, and der Widerspruch- reizt ihii 
nicht zu strafferer Formung der Argumente, sondern oft zu 
persönlichem Angriff oder zu verdchtlichem Übergehen des 
Gegners. Diese Eigeifart erwarb ihm manchen Feind and 
munch' erbittere Feindschaft, denen er überrascht and ent-
tiuscht gegenüberstand, eines Fehlers unbewusst: Dann rettet 
er sich fluchtartig in sein Arbeitszimmer zurück, in seine 
schöne, eigene, heilige ldeenwelt. Ein grosser, kindlich-gldu-
biger Pantheismus durchwebt seine Gedanken, dhnlich der 
Weltanschauung Goethes, ein Aufgehen im Universum, cin 
Beglücktsein als winziger Teil des grossen All. 

Ein Philosoph sagte, die wahren Fortschritte menschlichen 
Wissens können niemals durch Deduktion, sondern nur durch 
Induktion, durh Synthese, errungen werden. Die Analyse 
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entnimmt einem. Hauptsatz bloss, was ihm bereits in- 
-hdrent mitgegeben ist; die Synthese eröffnet mittels ahnungs-
mi ssiger Initiative die Pforten newer Welten. Kohler war der 
grosse Synthetiker der Rechtswissenschaft. Dies ist sein unver-
gnglicher Ruhm. 




